
Stadtsanierung der 

Hansestadt Demmin
Treuhänderischer Sanierungsträger 

für das Sanierungsgebiet 

Anklamer Vorstadt 2

Wir gestalten 

Zukunft!





Vorstellung
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Hansestadt Demmin

Á Herr Witkowski (Bürgermeister)

Á Herr Schmidt (Bauamtsleitung)

LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Á Herr Erdmann (Geschäftsführung)

Á Frau Quade (Moderation)

Á Herr Diddens (Projektleitung)

Ing.-Büro D. Neuhaus & Partner GmbH

Á Frau Geuther (Architektin)

Vorstellung



Unternehmensvorstellung



Der Unternehmensverbund zur Entwicklung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern

Á Seit 2004: Landesgrunderwerb M-V GmbH u. 

der Entwicklungsgesellschaft mbH

Á Seit 2015: LGE Mecklenburg-Vorpommern 

GmbH



Geschäftsbereich 

Stadterneuerung

In über 40 

Gesamtmaßnahmen

Treuhänderische Sanierungs-

und Entwicklungsträgerin

23 betreute 

Standorte

in MV seit 1991

23 städtebaulichen 

Gesamtmaßnahmen 

abgerechnet

Demmin
Bewilligte 

Städtebau-

förderungsmittel 

von über 650 Mio.



Keine Agentur ïsondern Partner auf Augenhöhe

stellen wir uns 

auf Sie ein

finden wir heraus, 

was Sie wollen

suchen wir 

gemeinsam mit 

Ihnen nach 

Lösungen

arbeiten wir

ĂHand in Handñ 

mit Ihnen 

beziehen wir die 

Bürger ein und 

nehmen sie mit

machen wir das 

ĂUnmºglicheñ 

möglich 

Für Demmin



Das 

Sanierungsgebiet



Die 

Städtebauförderung 

(StBauF)
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Á Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Land und Kommune

Á Instrument zur Förderung einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung

Á Orientiert sich an städtebaulichen Problemlagen & 

Herausforderungen

Á Fºrderschwerpunkt ĂLebendige Zentrenñ: Stªrkung von 

Innenstädten in ihrer städtebaulichen Funktion, u.a. unter 

besonderer Berücksichtigung der Gebäudesubstanz

Was ist die Städtebauförderung?
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Rechtliche Grundlagen der StBauF

Á Artikel 104 b Grundgesetz

Á § 164 b Absatz 1 BauGB

Á Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern

Á Städtebauförderrichtlinie M-V
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Á Vorbereitende Untersuchung 2024

Á Förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet

Á Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2024

Á Städtebaulicher Rahmenplan

Á Sanierungssatzung (§ 142 BauGB)

Inhaltliche Voraussetzungen der 

StBauF
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Maßnahmenarten

Vorbereitende 

Maßnahmen

Ordnungs-

maßnahmen
Baumaßnahmen

Verkehr

Bausubstanz

Baulücken

Grün- und Freiflächen

Stadtteilleben

Õ



U
n
te

rn
e

h
m

e
n

s
g

e
b

ä
u

d
e
 Z

e
n

tr
a

le
 i
n

 L
e

e
z
e

n

Á Straßen, Wege, Plätze z.B. Spielplätze, Sportbereiche, 

Platzgestaltung; Öffentlicher Raum

Á Grundstückserwerbe

Á Beseitigung baulicher Anlagen 

Á Sicherungsmaßnahmen

Ordnungsmaßnahmen

Baumaßnahmen

Á Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (Schulen, 

Kitas;..)

Á Private Baumaßnahmen
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Á Jährliche Beantragung von Städtebaufördermitteln 

Á Drittelförderung (Bund/Land/Kommune)

Á Ergänzende Finanzierung durch 

- Weitere Förderprogramme

- Ggf. Grundstückserlöse

- Mittel Dritter, z.B. Ausgleichsbeträge (AGB)

Finanzierung der Maßnahmen



Was bedeutet das für 

mich?



Sanierungsvermerk AusgleichbeträgePrivate Maßnahmen



Sanierungsvermerk

Å§ 143 BauGB Sanierungsvermerk im Grundbuch in Abteilung II

ÅĂEin Sanierungsverfahren wird durchgef¿hrtñ

ÅInformations- und Sicherungsfunktion, kein belastendes Recht

ÅGenehmigungspflichten für Rechtsgeschäfte und alle 

Baumaßnahmen gemäß § 144/145 BauGB

Was bedeutet ein Sanierungsvermerk?



Sanierungsvermerk

Å § 142 BauGB: Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

Å Hansestadt Demmin weist Grundbuchamt mit öffentlicher 

Bekanntgabe des Sanierungsverfahrens an, Sanierungsvermerke 

im Grundbuch einzutragen (§ 143 BauGB)

Å Eigentümer erhalten hierüber in der Regel keine gesonderte 

Benachrichtigung

Å Löschung des Sanierungsvermerkes erfolgt erst mit Zahlung des 

Ausgleichsbetrages oder Aufhebung des Sanierungsgebietes

Vornahme eines Sanierungsvermerks



Sanierungsvermerk AusgleichbeträgePrivate Maßnahmen



Private Maßnahmen



Private Maßnahmen

ÁHoher Leerstand und Sanierungsbedarf im Quartier 

ÁSanierungen können finanzielle Möglichkeiten der Eigentümer überschreiten

ÁStBauF bietet Möglichkeiten zur Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen

Ávorrangig städtebaulich prägnante und bedeutsame Gebäude innerhalb des 

Sanierungsgebietes

ÁStädtebauliche Missstände im Sinne von § 177 BauGB liegen vor

ÁErneuerungsbedürftig und städtebaulich/kulturhistorisch bedeutsam

ÁÄußere Beschaffenheit beeinträchtigt das Straßen- und Ortsbild

ÁNutzungsbeeinträchtigung

ÁEs besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung

Allgemeines



Private Maßnahmen

Á Auswahl erfolgt anhand von Prioritäten und der 

Städtebauförderrichtlinie M-V

Á Gebäude muss vom Zustand und Qualität erhaltenswert sein

Á Verfügbarkeit von StBauFM begrenzt, daher sind nicht alle 

Maßnahmen gleichzeitig umsetzbar 

Á Schönheitsreparaturen / Luxusmodernisierungen sind förderuntauglich

Á Kostenfreie Beratung durch die Rahmenplanung bzw. den 

Sanierungsträger

Welche Objekte können saniert werden?



Private Maßnahmen

Á Förderung deckt nicht 100% der entstehenden Sanierungskosten 

ab

Á Aufgabe des Eigentümers, Finanzierung durch Eigen- und/oder 

Fremdkapital sicherzustellen

Á Höhe der Förderung bzw. Förderquote ist abhängig von 

verschiedenen Faktoren wie z.B. Städtebauförderrichtlinie M-V, 

städtebauliche Bedeutung, Denkmalschutz und 

Modernisierungsart

Wie setzt sich die Finanzierung zusammen?



Private Maßnahmen

Á In Abhängigkeit der Mängel und städtebaulichen Missstände

Á Kleinteilige Modernisierung = Maßnahmen an einem Gebäudeteil

Á Teilmodernisierung = Maßnahmen an mehreren Gebäudeteilen

Á Vollmodernisierung = Modernisierung des gesamten Hauses auf 

Grundlage einer umfassenden Gebäudeuntersuchung

Welche Modernisierungsarten gibt es?



Private Maßnahmen

Á Steuerrechtliche Behandlung: Abschreibung der jährlichen 

Modernisierungskosten

Á Antragsstellung auf Genehmigung gemäß § 145 BauGB

Á Einholung von mindestens drei Angeboten je Gewerk

Á Mitteilung von entstehenden Mehrkosten, Planungsänderungen 

oder Durchführungszeiträumen 

ÁĂGebot der Z¿gigkeitñ

Was ist noch zu beachten?
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Ablauf einer 

Modernisierungsmaßnahme



Sanierungsvermerk AusgleichbeträgePrivate Maßnahmen



Ausgleichbeträge



Á Mitfinanzierungsbeitrag durch Eigentümer

Á Geldbeträge, die die nachweisbare Bodenwerterhöhung durch die 

Sanierungsmaßnahme durch öffentliche Förderungen für jedes 

einzelne Grundstück ausgleichen

Á Erschließungsbeiträge nach dem kommunalen Abgabengesetz 

entfallen dagegen im Sanierungsgebiet

Ausgleichbeträge

Was sind Ausgleichsbeträge?



Á Gutachter des Gutachterausschusses für Grundstückswerte des 

Landkreises MSE

Á Ermittlung des sanierungsunbeeinflussten Anfangswert

Á Ermittlung des sanierungsbedingten Endwert

Á Differenz = Ausgleichsbetrag zu einem Stichtag 

Á In begründeten Ausnahmefällen kann von AGB-Erhebung 

abgesehen werden (BauGB § 155)

Ausgleichbeträge

Wie berechnen sich Ausgleichsbeträge?



Á Zum Abschluss der Sanierung und nach der Aufhebungssatzung 

und durch Bescheid der Stadt

Á Bei vorzeitiger Aufhebung oder Teilentlassung des 

Sanierungsgebietes ggf. auch früher

Á Vorzeitige und freiwillige Ablösung des AGB durch Eigentümer auf 

Antrag möglich

Ausgleichbeträge

Wann sind die Ausgleichsbeträge fällig?



Á Öffentlich rechtliche aber freiwillige Vereinbarung zwischen 

Hansestadt Demmin und Eigentümer

Á Vorteile für Eigentümer:

- Finanzierungs- und Planungssicherheit

- Inanspruchnahme eines Abschlages

Á Vorteile für die Hansestadt Demmin:

- Zusätzliche und sofort wiederverwendbare Finanzierungsmittel für die 

Sanierungsmaßnahme

Ausgleichbeträge

Was bedeutet vorzeitige Ablösung?



Á AGB ist ggf. steuerlich absetzbar; dazu nehmen Sie bitte Kontakt 

zur Finanzbehörde auf

Á Gesetzliche Grundlagen sind nachzulesen im Baugesetzbuch 

(BauGB §§ 154,155) sowie in der Wertverordnung (WertV) in den 

§ 26-28
Ausgleichbeträge

Was gibt es noch zu beachten?



Und nun?
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Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit

Verfügungsfonds Stadtteilzeitung

Homepage Veranstaltungen








